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Text 

Bausperre 

§ 8. (1) Für das von Bebauungsplänen nicht erfasste Stadtgebiet besteht bis zur Festsetzung dieser 
Pläne Bausperre. Dennoch sind von der Baubehörde Baubewilligungen gemäß § 70 zu erteilen, wobei 
Neu-, Zu- und Umbauten, die Errichtung sonstiger Bauwerke, Abbrüche oder Veränderungen des äußeren 
Erscheinungsbildes von Bauwerken, Veränderungen der Höhenlage von Grundflächen sowie 
Grundabteilungen nur unter folgenden besonderen Voraussetzungen zu bewilligen sind: 

 1. Das Vorhaben muss mit den gesetzlichen Zielen der Stadtplanung für die Festsetzung der 
Flächenwidmungspläne und Bebauungspläne unter Berücksichtigung des Baubestandes im 
betroffenen Stadtgebiet vereinbar sein und darf das örtliche Stadtbild nicht beeinträchtigen. Vor 
der Entscheidung ist eine Stellungnahme des für die Stadtplanung zuständigen 
Gemeinderatsausschusses einzuholen. Sofern ein Flächenwidmungsplan besteht, hat das 
Vorhaben diesem zu entsprechen. 

 2. Bei Gebäuden müssen eine ausreichende Verbindung mit dem bestehenden Straßennetz durch 
eine Dienstbarkeit, die Versorgung mit gesundheitlich einwandfreiem Trinkwasser und die 
Beseitigung der Abwässer sichergestellt sein. 
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 3. Durch das Vorhaben dürfen öffentliche Interessen sowie in diesem Gesetz begründete Interessen 
der Nachbarn nicht verletzt werden. Interessen der Nachbarn gelten als nicht verletzt, wenn diese 
dem Vorhaben ausdrücklich zustimmen oder nicht spätestens bei der mündlichen Verhandlung 
Einwendungen, die sich ihrer Art nach auf § 134a Abs. 1 stützen, erheben. Für die Stellung als 
Nachbar gilt § 134 Abs. 3 sinngemäß. Sobald ein Bebauungsplan in Kraft tritt, hat bei 
Bewilligungen gemäß § 70 jeder Eigentümer (Miteigentümer) der Liegenschaft bzw. des 
Bauwerkes die damit übereinstimmende Grundbuchsordnung herzustellen und die 
Anliegerleistungen zu erbringen, soweit dies nach der Lage des Bauwerkes möglich ist. 

(1a) Für Bauführungen, die nicht gemäß Abs. 1 nach § 70 bewilligt werden dürfen, können 
Baubewilligungen nur nach § 71 erteilt werden. Ein Widerruf hat, unbeschadet des Widerrufsrechtes aus 
anderen Gründen, nur dann zu erfolgen, wenn die Durchführung des Bebauungsplanes die Entfernung des 
Bauwerkes notwendig macht. 

(2) Der Gemeinderat kann über Stadtgebiete, für die der Bebauungsplan abgeändert werden soll, eine 
zeitlich begrenzte Bausperre mit der Wirkung verhängen, dass keine Bekanntgabe der 
Bebauungsbestimmungen stattfindet. Grundabteilungen, Neu-, Zu- oder Umbauten oder Abbrüche von 
Bauwerken sind nur unter folgenden besonderen Voraussetzungen zu bewilligen: 

 1. Der bestehende Bebauungsplan muss eingehalten werden. 

 2. Das Vorhaben darf nicht dazu führen, dass die bei der Verhängung der zeitlich begrenzten 
Bausperre angestrebten Ziele der Stadtplanung für die Festsetzung der Flächenwidmungspläne 
und Bebauungspläne (§ 1) nicht mehr erreicht werden können. Vor der Entscheidung ist eine 
Stellungnahme des für die Stadtplanung zuständigen Gemeinderatsausschusses einzuholen. 

(3) Der Magistrat hat die Entwürfe für zeitlich begrenzte Bausperren dem Bauausschuss der örtlich 
zuständigen Bezirksvertretung mit der Einladung zu übermitteln, dazu innerhalb einer gleichzeitig 
festzusetzenden Frist, die drei Wochen nicht überschreiten soll, Stellung zu nehmen. Von der 
Stellungnahme des Bauausschusses der örtlich zuständigen Bezirksvertretung abweichende Anträge an 
den Gemeinderat sind besonders zu begründen. 

(4) Die Beschlussfassung über die Verhängung der zeitlich begrenzten Bausperre ist unter Angabe 
der verfolgten Planungsziele und genauer Abgrenzung des von ihr betroffenen Gebietes im Amtsblatt der 
Stadt Wien kundzumachen. 

(5) Die zeitlich begrenzte Bausperre wird mit dem Tag der Kundmachung rechtswirksam und tritt, 
sofern sie nicht früher aufgehoben wird, nach drei Jahren außer Kraft. Eine Verlängerung der Bausperre 
bis zu weiteren drei Jahren sowie die neuerliche Verhängung einer Bausperre über dieselben 
Liegenschaften innerhalb von fünf Jahren nach Ablauf ist nur zur Festsetzung einer bedeutenden 
Verkehrsader zulässig. 

(6) Eine Bausperre im Sinne des Abs. 2 tritt ferner mit der Kundmachung der öffentlichen Auflage 
eines Entwurfes für die Festsetzung oder für Abänderungen des Flächenwidmungs- oder des 
Bebauungsplanes in Kraft. Sie tritt spätestens sieben Monate nach diesem Zeitpunkt wieder außer Kraft. 
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